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«Zuzwil-aktuell» bleibt Publikationsorgan

Auf den 1. Juni 2019 führt der 
Kanton St.Gallen eine elektro-
nische Publikationsplattform ein. 
Damit können amtliche Publikati-
onen (Gesetzessammlungen und 
Amtsblatt) rechtsverbindlich im 
Internet veröffentlicht werden. 
Ebenfalls steht diese Plattform 
auch den Gemeinden zur Nut-
zung offen.

Im Sommer 2018 hat der Kantonsrat 
ein neues Publikationsgesetz verab-
schiedet. Nach unbenütztem Ablauf 
der Referendumsfrist ist der Erlass im 
August 2018 in Rechtskraft erwach-
sen. Das Publikationsgesetz ermög-
licht es, amtliche Publikationen der 
Gemeinde ebenfalls rechtsverbindlich 
im Internet zu veröffentlichen. Ge-
mäss den Bestimmungen des Publi-
kationsgesetzes bestimmt der Rat die 
Publikationsplattform des Kantons, 
eine oder mehrere Zeitungen oder ein 
Mitteilungsblatt, das allen Haushalten 

Einladung
Revision Richtplanung

Nach fast zweijähriger Arbeit hat der 
Gemeinderat am 18. März 2019 den 
Richtplan mit dem dazugehörigen 
Planungsbericht sowie dem Richt-
plantext verabschiedet.

Gemeinsam mit dem Ortsplaner in-
formiert der Gemeinderat interes-
sierte Einwohnerinnen und Einwoh-
ner am Mittwoch, 24. April 2019, 
19.30 Uhr, im Pfarreiheim Zuzwil 
über die «Revision Richtplanung».

An diesem Abend werden die ver-
schiedenen Themenbereiche zur 
Richtplanung vorgestellt. Der Ge-
meinderat freut sich über ein reges 
Interesse seitens der Bevölkerung.

Schöne Ostern!
Der Gemeinderat sowie das Gemein-
depersonal wünschen der gesamten 
Bevölkerung frohe Ostertage! Die Bü-
ros der Gemeindeverwaltung und des 
Schulsekretariats bleiben am Karfrei-
tag, 19. April 2019, und am Ostermon-
tag, 22. April 2019, geschlossen. Für 
Notfälle (Todesfall) besteht unter Tele-
fon 077 422 73 45 über die Ostern ein 
Pikettdienst zwischen 10 und 12 Uhr.

zugestellt wird, als amtliches Publi-
kationsorgan der Gemeinde. Der Rat 
kann demnach die Publikationsplatt-
form als amtliches Publikationsorgan 
der Gemeinde vorsehen. 

Zuzwil-aktuell bleibt 
Der Gemeinderat hat über das neue 
Publikationsgesetz beraten und ent-
schieden, die Publikationsplattform 
zusätzlich ab 1. Juni 2019 als amtliches 
Publikationsorgan der Gemeinde zu 
bestimmen. Ergänzend zur rechtsver-
bindlichen elektronischen Publikation 
werden die amtlichen Publikationen 
der Gemeinde jedoch weiterhin im 
Zuzwil-aktuell veröffentlicht. 

Rechtssammlung auf Plattform
Die Rechtssammlung der Gemein-
de (Gemeindeordnung, Reglemente, 
Vereinbarungen) werden ab dem 
1. Juni 2019 auf der Publikationsplatt-
form des Kantons St.Gallen rechtsver-
bindlich veröffentlicht.
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Bioabfuhr
Die Bioabfuhr-Leerung vom Kar-
freitag, 19. April 2019, fällt aus. Am 
Samstag, 20. April 2019, findet eine 
Ersatztour statt.

Neue Polizeistation Wil
Am Samstag, 27. April 2019, von 
9 bis 15 Uhr öffnet die Polizeistation Wil 
die Türen für die Bevölkerung in ihrem 
Zuständigkeitsgebiet. In einem kurzen 
Rundgang erhält man für einmal Ein-
blick ins «Zuhause» der Wiler Polizei. 

Alpviehsömmerung 2019
Die Alpfahrtsvorschriften für den 
Auftrieb von Vieh auf Alpen und ge-
meinschaftliche Weiden sind inhaltlich 
weitgehend identisch mit denjenigen 
vom Vorjahr. Neu ist die Einzelhaltung 
von Equiden (Pferde, Esel und Kreu-
zungen) ab 2019 explizit verboten. Die 
erweiterten Untersuchungen wegen 
der Tuberkulose-Gefahr für in Vorarl-
berg gesömmertes Rindvieh und die 
Bestimmungen über die Blauzungen-
krankheit werden beibehalten. Die 
Vorschriften können bei der Gemein-
deratskanzlei, bei den Tierärzten oder 
beim Amt für Veterinärwesen, 058 
229 28 70, angefordert oder unter 
www.avsv.sg.ch (Tierverkehr / Söm-
merung) abgerufen werden.

Kirchkreis
Zuzwil-Züberwangen-Weieren
Evangelische Kirchgemeinde Wil
Am Ostersonntag, 21. April 2019, 
10 Uhr, findet der Gottesdienst mit 
Abendmahl zum Thema «Leben-Ster-
ben-Auferstehen» im evangelischen 
Begegnungszentrum Triangel statt.

Kirche

Senioren-Mittagstisch 
Der nächste Senioren-Mittagstisch 
findet am Donnerstag, 25. April 
2019, 11.30 Uhr, im Restaurant Kreuz 
statt.

Diverses

Grundsteuern 2019
Die Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer der Gemeinde 
Zuzwil erhalten im Laufe der nächs-
ten Woche die Rechnung für die 
Grundsteuern 2019. Die Grundsteu-
er ist eine jährlich wiederkehrende 
Gemeindesteuer und beträgt in Zuz-
wil 0,4 Promille vom Steuerwert des 
Grundstücks. Sie wird als Entgelt für 
eine im Privatrecht begründete Son-

Mitteilungen aus dem
Einwohnerregister März
Wir gratulieren zu folgenden 
Geburten	
4.	 Wick, Alida, von Zuzwil und 

Wuppenau TG, Tochter des Wick, 
Simon und der Wick geb. Mei-
enhofer, Carmen Rita, in Zuzwil, 
Mitteldorfstrasse 48

5.	 Stiefel, Nivaan Jay, von Egg ZH 
und Wil, Sohn des Stiefel, Pascal 
Simon und der Stiefel geb. Marty, 
Isabelle Yolanda Magdalena, in 
Zuzwil, Tüfenwiesstrasse 14a

12.	Eberle, Levi Lou, von Flums-
Kleinberg SG, Sohn des Eberle, 
Michael und der Eberle geb. 
Bommer, Bettina Claudia, in Zuz-
wil, Leubergstrasse 5a

14.	 Ismani, Elvis, von Nordmazedo-
nien, Sohn des Ismani, Zaim und 
der Ismani geb. Shakjiri, Kadire, in 
Züberwangen, Weierenstrasse 26

17.	 Zürcher, Marco Philipp, von 
Menzingen ZG, Sohn des Zürcher, 
Gregor Josef und der Zürcher 
geb. Frei, Katia Maria, in Zuzwil, 
Ausserdorfstrasse 14a

30.	Fässler, Elina, von Appenzell, 
Tochter des Fässler, Lars und der 
Fässler geb. Büeler, Nicole Edith, 
in Zuzwil, Hinterdorfstrasse 7c

Todesfälle in der Gemeinde Zuzwil
18.	Golger geb. Kassel, Maria 

Marlise, von Wil, geboren 1943, 
wohnhaft gewesen in Zuzwil, 
Glärnischstrasse 1a

23.	Staubli geb. Bircher, Maria 
Rosa, von Oberwil-Lieli AG, ge-
boren 1918, wohnhaft gewesen 
in Züberwangen, Wohn- und 
Pflegeheim Lindenbaum

25.	Rotach geb. Metzler, Leonie 
Gertrud, von Schwellbrunn AR 
und Niederbüren SG, geboren 
1948, wohnhaft gewesen in Zuz-
wil, Oberdorfstrasse 8b

derbeanspruchung des Gemeindeter-
ritoriums betrachtet.

Waldbesitzer und Perimeterpflichtige
Mit der Grundsteuerrechnung wer-
den den Waldeigentümern gleich-
zeitig die Beförsterungskosten (0,974 
Prozent vom Ertragswert) und den 
Perimeterpflichtigen die Kosten des 
Dorfbachperimeters in Rechnung 
gestellt. Anfang März wurden am 
Dorfbach Unterhaltsarbeiten wie 
beispielsweise Entfernung von Auf-
landungen oder Rückschnitte der 
Gehölze durchgeführt. Im Jahr 2019 
werden gesamthaft 30'000 Franken 
belastet. Für den Perimeter Wanten-
bach wird kein Beitrag erhoben.

Rechnungsstellung
Die Rechnungsstellung erfolgt an die 
Eigentümer, welche zu Beginn des 
Kalenderjahres im Grundbuch einge-
tragen sind (Stichtag 1. Januar).


